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Signalisationen Schulhausstrasse und Aegertenstrasse 

Gemeinderat Oberwil-Lieli 

Schulhausstrasse, Parzelle 290, Höhe Einmündung Aegertenstrasse, Fahrrichtung 
talwärts vom Schulhaus kommend, das Schild 3.02 "kein Vortritt", gemäss Art. 36 
Signalisationsverordnung (SSV). Sowie Aegertenstrasse, Parzelle 296, bei der Ein-
mündung von der Schulhausstrasse das Schild 2.30 "Höchstgeschwindigkeit 40 
km/h", gemäss Art. 22 SSV und am Ende der Aegertenstrasse, vor der Einmündung 
in die Augenweidstrasse, das Schild 2.53 "Ende der Höchstgeschwindigkeit 40 
km/h". 

Einsprachen 

Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkungen sind innert 30 Tagen seit Publi-
kation vom 1.2.2020 bis 2.3.2020 bei der verfügenden Behörde einzureichen. Die 
Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.  

Gemeinde Oberwil-Lieli  

 


